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 Veröffentlicht am 03.08.1955

Norm

ABGB §1327 c2

Rechtssatz

Bei der Ausmessung der dem Kinde wegen der Tötung seiner Mutter zu zahlenden Rente ist auch darauf Rücksicht zu

nehmen, daß die Mutter in einer Lebensgemeinschaft (Rentenkonkubinat) lebte, die ohne ihren Tod fortgedauert

hätte, sodaß sie umsomehr Geld für das Kind aufwenden konnte.
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